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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

G - FJ - FS - Fz 

zu Punkt ... der 893. Sitzung des Bundesrates am 2. März 2012

Der federführende Gesundheitsausschuss (G),

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch zur Kostenübernahme des Bundes für Maßnahmen 
der künstlichen Befruchtung bei Paaren mit Kinderwunsch 
(Kinderwunschförderungsgesetz - KiwunschG)
- Antrag der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Saarland, 
Thüringen -

A

der Ausschuss für Frauen und Jugend

der Ausschuss für Familie und Senioren (FS)

(FJ) und

empfehlen dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des 

Grundgesetzes mit folgender Maßgabe beim Deutschen Bundestag einzubringen:

1. Zu Artikel 1 Buchstabe a (§ 27a Absatz 3 Satz 3 SGB V),

Buchstabe b (§ 27a Absatz 3 Satz 4 und 5 - neu - SGB V)
S

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

G
FJ
F
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a) Buchstabe a ist zu streichen.

...

b) Buchstabe b ist wie folgt zu fassen:

Buches Sozialgesetzbuch nicht überschreiten, haben Anspr

'b) Dem Absatz 3 sind folgende Sätze anzufügen:

"Versicherte, deren jährliche Bruttoeinnahmen zum 

Lebensunterhalt die jährliche Bezugsgröße nach § 18 des Vierten 

uch auf 

vom Hun

75 vom Hundert der mit dem Behandlungsplan genehmigten 

Kosten der Maßnahme. Hiervon erstattet der Bund den 

Krankenkassen 25 dert." '

Folgeänderungen:

a) Das Vorblatt ist wie folgt zu ändern:

aa) Zu Abschnitt "A. Problem und Ziel"

In Absatz 4 sind nach Satz 2 folgende Sätze einzufügen:

nehmen müssen. In diesen Fällen ist es vertretbar, einen höheren 

"Die Entlastung richtet sich an einkommensschwache Paare, die 

sonst von entsprechenden medizinischen Maßnahmen Abstand 

Zuschuss aus Steu

würde."

ermitteln zu gewähren, weil andernfalls diesen 

Paaren die Realisierung des Kinderwunsches verwehrt werden 

bb) Zu Abschnitt "B. Lösung"

Folgender Satz ist anzufügen:
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"Die Absenkung der Kostenbeteiligung wird auf Versicherte

...

begrenzt, 

deren jährliche Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt die jährliche 

Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

überschreiten."

nicht 

b) Die Begründung ist wie folgt zu ändern:

aa) Zu Abschnitt "A. Allgemeiner Teil"

"

Dem Absatz 2 ist folgender Satz anzufügen:

Die Absenkung der Kostenbeteiligung wird auf Versicherte begrenzt, 

deren jährliche Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt die jährliche 

Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht 

überschreiten."

bb) Zu Abschnitt "B. Zu den einzelnen Bestimmungen"

anzufügen:

Die Einzelbegründung zu Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

aaa) Der Einzelbegründung zu Buchstabe a ist folgender Satz 

"

begrenzt, deren jährliche Bruttoeinnahmen zum Lebens

Die Absenkung der Kostenbeteiligung wird auf Versicherte

unterhalt 

Sozialgesetzbuch

die jährliche Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches 

nicht überschreiten."

ndung zu Buchstabe b ist zu streichen.bbb) Die Einzelbegrü
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Begründung (nur gegenüber dem Plenum):

Kinder sind eine Bereicherung der Gesellschaft. Seit 2004 haben in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versicherte Paare mit Kinderwunsch jedoch min-
destens die Hälfte der Kosten der künstlichen Befruchtung selbst zu tragen. Die 
Erfüllung eines Kinderwunsches sollte nicht von der Einkommenssituation der 
Versicherten abhängig sein. Da derzeit maximal 50 vom Hundert
der Maßnahmen von den Krankenkassen getragen werden, verbleibt bei den 

der Kosten 

Versicherten ein ebenso hoher Eigenanteil. Dieser stellt einkommensschwache 
Versicherte vor erhebliche finanzielle Probleme mit der Folge, dass diese Ver-
sicherten von entsprechenden medizinischen Maßnahmen Abstand nehmen 
müssen. In diesen Fällen ist es vertretbar, einen höheren Zuschuss aus Steuer
mitteln zu gewähren, weil andernfalls diesen Versicherten die Realisierung des 

-

Kinderwunsches verwehrt werden würde. Entsprechend wird für Versicherte, 
deren jährliche Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt die jährliche Bezugs-
größe nach § 18 SGB IV nicht überschreiten, ein Zuschuss in Höhe von insge-
samt 75 vom Hundert vorgesehen. Der Eigenanteil des Versicherten sinkt so-
mit auf 25 vom Hundert. Die Bezugsgröße findet auch Anwendung für die Er-
mittlung von Härtefällen (Belastungsgrenze). Von dem Zuschuss in Höhe von 
75 vom Hundert zu den Kosten der Maßnahme erstattet der Bund den Kranken
kassen 25 vom Hundert, so dass die von den Krankenkassen zu tragenden Ko

-
-

sten weiterhin 50 vom Hundert betragen.

Im Einzelnen:

Zu Buchstabe a:

dem Behandlungsplan genehmigten Kosten der Maßnahme übernimmt.

Mit der Streichung bleibt es bei der geltenden gesetzlichen Regelung nach
§ 27a Absatz 3 Satz 3 SGB V, dass die Krankenkassen 50 vom Hundert der mit 

Zu Buchstabe b:

derwunschbehandlung zukünftig zu 25 vom

Mit der Bestimmung wird erreicht, dass ergänzend zur 50-prozentigen Über-
nahme der Behandlungskosten durch die Krankenkasse gemäß § 27a Absatz 3 
Satz 3 SGB V die Voraussetzungen geschaffen werden, dass der Bund die Kin-

Hundert mitfinanziert und damit 

n

die bisherige Kostenbeteiligung der Versicherten von 50 auf 25 vom Hundert 
sinkt. Die Absenkung der Kostenbeteiligung wird auf Versicherte begrenzt, de-
ren jährliche Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt die jährliche Bezugsgröße 
nach § 18 SGB IV nicht überschreite . Damit wird vermieden, dass die Erfül
lung eines Kinderwunsches von der Einkommenssituation des Versicherten 

-

abhängig ist und einkommensschwächere Versicherte vor erhebliche finanziel

im Jahre 2012.

-
le Probleme stellt. Die Bezugsgröße findet auch Anwendung für die Ermittlung 
von Härtefällen (Belastungsgrenze) und beträgt 31 500 Euro 
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2. Der Finanzausschuss

B

empfiehlt dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des 

Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen.

C

Ministerin Manuela Schwesig

3. Der Ausschuss für Familie und Senioren empfiehlt dem Bundesrat ferner,

(Mecklenburg

*

-Vorpommern)

gemäß § 33 der Geschäftsordnung des Bundesrates zur Beauftragten für die 

Beratung des o. a. Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag und in seinen 

Ausschüssen zu bestellen.


